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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1992

Norm

MRG §10

Rechtssatz

Der Anspruch nach § 10 MRG wird nicht schon mit der Beendigung des Mietverhältnisses sondern erst dann fällig,

wenn er gerichtlich geltend gemacht werden könnte (Namhaftmachung eines Nachmieters).
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